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Vorwort 

Die Staatsanwaltschaft nimmt eine zentrale Rolle im russischen Strafprozess ein. 
Um dieses Institut geht es in der vorliegenden Arbeit. Kernanliegen der Arbeit 
ist die Beleuchtung des aktuellen Status der Staatsanwaltschaft, der jedoch erst 
durch einen vorangestellten geschichtlichen Rückblick nachvollziehbar wird.   

Im Wintersemester 2011/2012 wurde die Arbeit von der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Regensburg als Dissertation angenommen. 

Meinem Doktorvater, Prof. Dr. Dres. h. c. Friedrich-Christian Schroeder, 
danke ich herzlich für die kontinuierliche Betreuung, die stets freundliche Bera-
tung und die vielfältigen Anregungen bei der Erstellung der Arbeit. Für die An-
fertigung des Zweitgutachtens im Promotionsverfahren bin ich Prof. Dr. Bernd 
von Heintschel-Heinegg zu Dank verpflichtet. 

 
Danken möchte ich meinen Eltern, die mich in meiner Arbeit stets unter-

stützt haben. 

 
 

Mannheim, im Dezember 2011      Michael Holland 
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Einleitung 

Das Institut der Staatsanwaltschaft spielt eine zentrale Rolle auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung. Die Russische Föderation und somit auch die Staatsanwalt-
schaft der Russischen Föderation waren in den letzten zwei Jahrzehnten starken 
politischen Änderungen unterworfen. Eine von ihnen war die Reformierung des 
Justizapparates der Russischen Föderation, die nach dem Zerfall der Sowjetuni-
on vorgenommen wurde. Diese hat erheblich die Stellung der Staatsanwaltschaft 
und ihrer Organe berührt. 

Die Notwendigkeit dieser Änderungen rührte von massiven politischen Um-
strukturierungen, die seit dem Anfang der 90-er Jahre des letzten Jahrhunderts 
nötig geworden sind. Die von der kommunistischen Ideologie geprägte Staats-
form der UdSSR wurde abgeschafft und es entstand eine neue Rechtsordnung. 
Freilich brachte der politische Umschwung viele Probleme mit sich. Die Verfas-
sung, die 1993 in Kraft trat, enthält viele Regelungen, die in dem russischen 
Staat neu sind. Vor allem unterschiedliche Bürgerrechte, deren Wahrung in einer 
Demokratie eine der wichtigsten Aufgaben des Staates sein soll, prägen – zu-
mindest auf dem Papier – nachhaltig den rechtlichen Rahmen der Tätigkeit des 
Justizapparates. Aber auch neue wirtschaftliche Zusammenhänge machten eine 
Schaffung neuer rechtlichen Mechanismen notwendig. Auf die Frage, inwieweit 
die Umsetzung der gesetzlich normierten Ziele tatsächlich gelingt, wird im 
Rahmen der Arbeit ebenfalls einzugehen sein. 

Auch die Rolle der Staatsanwaltschaft als „Hüter des Gesetzes“1 änderte 
sich in den letzten Jahren. Sie sah sich nun mit solchen – für Russland neuen – 
Grundsätzen wie Vorrang der Gesetze sowie Schutz der Bürgerfreiheiten kon-
frontiert. Freilich gestaltet sich die Umsetzung dieser für einen Rechtsstaat un-
umgänglichen Grundsätze noch heute sehr schwierig. 

Die interne Struktur der Staatsanwaltschaft wurde dagegen im Wesentlichen 
beibehalten. Sie stellt eine hierarchisch aufgebaute, einheitliche Institution dar, 
die nach wie vor die Strafverfolgungs- und die Aufsichtsfunktion – obschon in 
einem neuen rechtlichen und tatsächlichen Rahmen – wahrnimmt.  

Eine wesentliche Änderung erfolgte im Rahmen der Reform vom 5.6.2007. 
Es wurde ein Untersuchungskomitee bei der Staatsanwaltschaft der Russischen 
Föderation ins Leben gerufen, welches bereits im Jahre 2011 – kaum vier Jahre 
später – wieder reformiert und aus der Staatsanwaltschaft ausgegliedert wurde.  

Diese beiden Reformen betrafen offensichtlich nicht nur das Untersu-
chungskomitee, sondern unmittelbar auch die Staatsanwaltschaft. Sie musste 

                                                 
1  Šul'ženko, Konstitucionnoe pravo Rossii: kurs lekcij (Verfassungsrecht Russlands: Vor-

lesungen), 2007, S. 374 
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viele ihrer Kompetenzen auf dem Gebiet der Strafverfolgung an das Untersu-
chungskomitee abgeben und hatte sich nun – so zumindest die Intention des Ge-
setzgebers – auf ihre Aufsichtstätigkeit und die Vertretung der Anklage vor Ge-
richt zu beschränken. Inwieweit die „Trennung“ gelungen ist, ist ebenfalls Ge-
genstand der Arbeit. 

Im ersten Kapitel der Arbeit werden zunächst die Funktionen der Staatsan-
waltschaft im Strafprozess im Rahmen einer historischen Betrachtung beleuch-
tet, angefangen mit dem Jahre 1864, in dem der im Jahre 1722 gegründeten In-
stitution der Staatsanwaltschaft zum ersten Mal auch im Rahmen des Strafpro-
zesses Kompetenzen eingeräumt wurden, bis hin zur letzten Reform im Jahre 
2011, im Rahmen derer das Untersuchungskomitee aus der Staatsanwaltschaft 
ausgegliedert wurde. Nicht unerwähnt bleiben soll auch die geschichtliche Ent-
wicklung der Ermittlungsorgane in Russland, da diese eng mit den Kompeten-
zen der Staatsanwaltschaft im Strafprozess zusammenhängt und sich nur im 
Lichte dieser die Schaffung des Untersuchungskomitees im Jahre 2007 nach-
vollziehen lässt. Freilich soll der Blick auf diese Entwicklung und die mit ihr 
einhergehenden Kodifizierungen kritischer Natur sein, da der russische Gesetz-
geber oft dazu neigt, vor allem Grundsätze, die in einem Rechtsstaat selbstver-
ständlich sein müssen, zu kodifizieren2, wohl wissend, dass sie in der Praxis 
kaum Beachtung finden. 

Aus der Schilderung der Ursprünge des Untersuchungskomitees soll ersicht-
lich werden, dass die momentane Entwicklung nicht plötzlich kommt, sondern 
als das Ergebnis eines langwierigen Prozesses zu sehen ist. Interessant sind in 
diesem Zusammenhang solche Fragen, wie der rechtliche Status des Untersu-
chungskomitees nach den Reformen vom 5.6.2007 und 28.12.2010, seine Kom-
petenzen sowie sein Verhältnis zu der Staatsanwaltschaft. 

Es sollen außerdem Schwächen der vor dem 28.12.2010 geltenden Rechts-
lage aufgezeigt werden, die nach der Schaffung des Untersuchungskomitees im 
Jahre 2007 bereits dreieinhalb Jahre später zur erneuten einschneidenden Re-
formierung dieses Instituts geführt haben. Interessant ist die Frage nach der Un-
abhängigkeit der Staatsanwaltschaft und des Untersuchungskomitees. Es ist zu 
untersuchen, ob und wie die durch die Reformen entstandenen Diskrepanzen in 
der Praxis bewältigt werden und vor allem inwieweit dies im Rahmen einer Zu-
sammenarbeit dieser beiden Institute geschieht. 

                                                 
2  Schroeder, Die neue Russische Strafprozessordnung – Durchbruch zum fairen Strafver-

fahren? Forost-Arbeitspapier, Nr. 10, 2002, S. 11; Fincke, Die Reform des Strafprozes-
ses in Russland, Die neuen Kodifikationen in Russland, Band 38, 2. Auflage, 1999, 
Hrsg. F.-C. Schroeder, S. 234 
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Die weiteren Kapitel sollen das Bild der Staatsanwaltschaft und ihre Rolle 
im Russischen Staat um einige weitere Aspekte vervollständigen. 

Nachdem im Kapitel II. zunächst die übrigen Aufgabenfelder der Staatsan-
waltschaft erörtert werden, soll eine Auseinandersetzung mit der Frage erfolgen, 
inwieweit die Staatsanwaltschaft immer noch als ein Ermittlungs- oder nur noch 
als ein bloßes Aufsichtsorgan zu sehen ist.  

Das dritte Kapitel schildert den Aufbau des staatsanwaltlichen Apparats so-
wie die Zuständigkeitsabgrenzungen der einzelnen Staatsanwaltschaften und soll 
die heutige Rechtslage, die aufgrund der fehlenden klaren gesetzlichen Regelung 
recht unübersichtlich ist, nachvollziehbar erläutern. 

Nachdem in den Kapiteln IV. und V. die Beziehungen der Staatsanwalt-
schaft zu den übrigen Staatsorganen aufgezeigt wurden, befasst sich die Arbeit 
mit der dogmatischen Einordnung der Staatsanwaltschaft ins Gefüge. Aufgrund 
der Sonderstellung der Staatsanwaltschaft in Russland ist diese Frage nach wie 
vor sehr umstritten. Nach der überblicksartigen Darstellung des Streitstandes 
nimmt der Verfasser zu diesem Stellung. 

Im Kapitel VI. werden zwei eng miteinander zusammenhängende Aspekte 
der staatsanwaltlichen Tätigkeit dargestellt: die Privilegien, die einem Staatsan-
walt aufgrund seiner beruflichen Stellung zuteil werden, aber auch die damit 
verbundene erhöhte Verantwortung, die disziplinar-, zivil-, oder strafrechtlicher 
Natur sein kann. 

Im letzten Kapitel geht der Verfasser auf das auch innerhalb der Staatsan-
waltschaft weitverbreitete Phänomen der Korruption ein. Das Kapitel zeigt 
Gründe auf, warum die Korruption nach wie vor das überragende Übel im Rah-
men der Tätigkeit der Staatsanwaltschaft darstellt und warum die bisherigen 
Versuche, sie zu bekämpfen, gescheitert sind. 
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I. Funktionen der Staatsanwaltschaft im 
russischen Strafprozess  

 

1. Historische Entwicklung 

 

a. 1864-1917 
Die Staatsanwaltschaft wurde von Peter I. im Jahre 1722 ins Leben gerufen3. Bis 
zur Reform im Jahre 1864, im Zuge derer neue Justizgesetze in Kraft traten, be-
fassten sich die Staatsanwälte jedoch nur mit der Aufsicht über die übrigen 
Staatsorgane, vor allem den Senat sowie die Gerichte4. Zu diesem Zeitpunkt 
spielte die Staatsanwaltschaft im Strafprozess noch keine Rolle5. 

Mit den Justizgesetzen von 1864 wurde die gesamte Gerichtsstruktur grund-
legend reformiert6. Den Richtern wurde uneingeschränkte Unabhängigkeit zuge-
sprochen. Sie waren nun von den lokalen Verwaltungsbehörden unabhängig, 
was sich auch darin äußerte, dass sich die neue Aufteilung in Gerichtsbezirke 
nun nicht mehr nach der Verwaltungsgliederung des Staates richtete. 

Auch die Ausrichtung der staatsanwaltlichen Tätigkeit wurde im Rahmen 
der Reform grundlegend verändert. Während die Staatsanwaltschaft vor der Re-
form eine reine aufsichtsrechtliche Tätigkeit ausübte, war sie nun als aktiver 
Ankläger zu sehen7.  

                                                 
3  Vgl. z.B. Fincke, Der sowjetische Strafprozess, in: Strafprozess im Spiegel ausländi-

scher Verfahrensordnungen, Hrsg. von H. Jung, 1990, S. 108ff 
4  Tušev, Prokuror v ugolovnom processe Rossijskij Federacii (Der Staatsanwalt im Straf-

prozess der Russischen Föderation), 2005, S. 5 
5  Schroeder, Einführung zum Gesetz über die Staatsanwaltschaft von 1992, Jahrbuch für 

Ostrecht, Bd. XXXIV, 1993, S. 159-182 m.w.N.; Ponomarenko, Osnovnye etapy 
razvitija rossijskoj prokutatury (Die wichtigsten Entwicklungsstadien der russischen 
Staatsanwaltschaft, Dissertation), 2008, S.21f. 

6  Fincke, Der sowjetische Strafprozess, in: Der Strafprozess im Spiegel ausländischer 
Verfahrensordnungen, Hrsg. Von H. Jung, 1990, S. 108ff 

7  Tušev, Prokuror v ugolovnom processe Rossijskij Federacii (Der Staatsanwalt im Straf-
prozess der Russischen Föderation), 2005, S. 5; Ponomarenko, Osnovnye etapy razvitija 
rossijskoj prokutatury (Die wichtigsten Entwicklungsstadien der russischen Staatsan-
waltschaft, Dissertation), 2008, S.40 


